
 

1 

Vergütungssystem für den Aufsichtsrat  

der Vossloh Aktiengesellschaft 

 

 

Aufgabe des Aufsichtsrats ist die Beratung und Überwachung des Vorstands. Durch diese Überwa-

chungstätigkeit leistet der Aufsichtsrat einen Beitrag zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft 

und zur Förderung der Geschäftsstrategie. Das vorliegende Vergütungssystem, das ab dem 1. Januar 

2023 Anwendung findet, trägt dieser Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmit-

glieder Rechnung und bildet die Grundlage für eine angemessene Vergütung der Aufsichtsratsmit-

glieder.  

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der Vossloh Aktiengesellschaft ist in § 17 der Satzung der 

Gesellschaft festgelegt. Sie setzt sich – neben dem Ersatz der Auslagen der Aufsichtsratsmitglieder – 

zusammen aus einer Festvergütung und einem Zuschlag, durch den die Mitgliedschaft in Ausschüssen 

abgegolten wird. Die Vergütung wird nach Ablauf des Geschäftsjahres ausgezahlt.  

Die konkrete Zusammensetzung und Höhe der Vergütungsbestandteile bemisst sich nach der Verant-

wortung und dem Tätigkeitsumfang des jeweiligen Aufsichtsratsmitglieds. Die satzungsgemäß ge-

währte Festvergütung der Aufsichtsratsmitglieder beträgt 50.000 € brutto jährlich (Grundvergütung). 

Die Festvergütung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats beträgt das Dreifache und die Festvergütung 

des stellvertretenden Vorsitzenden das Eineinhalbfache der Grundvergütung. Die Mitgliedschaft je 

Ausschuss wird durch einen Zuschlag in Höhe von einem Viertel der Grundvergütung abgegolten, 

wobei der Vorsitzende des Prüfungsausschusses das Dreifache des Zuschlags erhält. Die Mitglied-

schaft im Nominierungsausschuss wird demgegenüber nur mit dem genannten Zuschlag zur Grund-

vergütung abgegolten, sofern der Ausschuss im Geschäftsjahr getagt hat. Soweit der Aufsichtsrats-

vorsitzende Mitglied in Ausschüssen ist, erhält er keine zusätzliche Vergütung für die Ausschusstätig-

keit. Mitglieder des Aufsichtsrats, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres bzw. der Wahlperi-

ode dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss angehört haben, erhalten für jeden angefangenen Monat 

ihrer Tätigkeit eine zeitanteilige Vergütung.  

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten zusätzlich für jede Sitzung des Aufsichtsrats und seiner Aus-

schüsse, an der sie (physisch oder virtuell) teilgenommen haben, ein Sitzungsgeld in Höhe von 2.000 € 

brutto. Nehmen die Mitglieder des Aufsichtsrats am gleichen Tag an mehreren Sitzungen des Auf-

sichtsrats oder seiner Ausschüsse teil, wird das Sitzungsgeld insgesamt nur einmal gewährt. Für eine 

Beschlussfassung im Wege des Umlaufverfahrens wird kein Sitzungsgeld gewährt. Daneben bezieht 

die Gesellschaft die Mitglieder des Aufsichtsrats für ihre Aufsichtsratstätigkeit in die Deckung einer 

von ihr abgeschlossenen angemessenen Vermögensschadenshaftpflichtversicherung mit ein.  

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder enthält keine variablen Vergütungsbestandteile. Vorstand 

und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass eine reine Festvergütung der Aufsichtsratsmitglieder am 

besten geeignet ist, der unabhängig vom Unternehmenserfolg zu erfüllenden Kontrollfunktion des 

Aufsichtsrats Rechnung zu tragen. 

Das Vergütungssystem wird nach den gesetzlichen Regelungen durch den Vorstand und Aufsichtsrat 

vorbereitet und auf Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats von der Hauptversammlung be-

schlossen. In regelmäßigen Abständen, spätestens alle vier Jahre, nehmen Vorstand und Aufsichtsrat 
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eine Überprüfung vor, ob die Höhe und Zusammensetzung der Vergütung noch marktgerecht und 

angemessen sind. Sofern Anlass besteht, das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat zu ändern, wer-

den Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung in diesem Zusammenhang auch einen Vor-

schlag für eine entsprechende Änderung von § 17 der Satzung der Gesellschaft vorlegen; jedenfalls 

wird der Hauptversammlung das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat alle vier Jahre vorgelegt.  

Wie bei allen Entscheidungen des Aufsichtsrats gelten im Falle eines Interessenkonflikts die allgemei-

nen gesetzlichen Regeln unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Deutschen Corporate Gover-

nance Kodex in der jeweils geltenden Fassung. Nach der aktiengesetzlichen Kompetenzordnung wir-

ken die Aufsichtsratsmitglieder an der Vorbereitung des Vergütungssystems mit. Im Fall von darüber 

hinausgehenden Interessenkonflikten nimmt das betroffene Mitglied nicht an den Beschlussfassun-

gen zu den betreffenden Tagesordnungspunkten teil. Über etwaige während eines Geschäftsjahres 

aufgetretene Interessenkonflikte und ihre Behandlung informiert der Aufsichtsrat im Rahmen seines 

Berichts an die Hauptversammlung.  


